
Verklemmtheit

keit zu erwarten, daß absolute V. be
steht. Diese Beeinträchtigung der 
Fahrtüchtigkeit betrifft alle ihre Teil
bereiche: die Fahrtauglichkeit (z.B. 
infolge alkoholbedingter Verlänge
rung der Anpassungsfähigkeit der 
Augen an die Dunkelheit), die Fahr
fertigkeit (sog. „Rückfall in Fahr
schulmanieren“ beim Schalten, 
Bremsen, Lenken usw.) und die Ver- 
kehrszuverlässigkeit (z. B. durch Ver
lust der Selbstkontrolle und ge
steigerte Risikobereitschaft). Bei 
Blutalkoholkonzentration unter
1,0 mg/g kann die Verkehrstüchtig- 
keit mehr oder weniger stark beein
trächtigt sein, im konkreten Einzelfall 
kann auch absolute V. bestehen. 
Beim hochgradig alkoholisierten 
Fußgänger besteht mitunter ebenfalls 
absoute V. durch aufgehobene Ver- 
kehrstauglichkeit (z.B. schwere 
Gangstörungen, Stürze mit Liegen
bleiben am Ort) und mangelnde Ver
kehr szuverlässigkeit (z.B. unvorsich
tiges Überqueren der Straße, Laufen 
auf der Fahrbahn).

Verklemmtheit: Kennzeichnung von 
Hemmungszuständen, mit oft parallel 
auf tretenden motorischen Störungen 
einschließlich sprachlicher Äuße
rungsschwierigkeiten.

Verleihung der Staatsbürgerschaft:
Rechtsakt zum Erwerb der Staats
bürgerschaft. Sie kann auf Antrag an 
Bürger anderer Staaten und Staaten
lose verliehen werden. Der An
tragsteller muß sich durch sein per
sönliches Verhalten und durch seine 
Einstellung zur Arbeiter-und-Bauern- 
Macht in der DDR der Verleihung 
würdig erweisen. Er soll in der Regel 
seinen Wohnsitz oder dauernden Auf
enthalt in der DDR haben.

Verlust der Staatsbürgerschaft:
Beendigung der Zugehörigkeit zum 
Arbeiter-und-Bauern-Staat in Form

der Entlassung, des Widerrufs der 
Verleihung oder der Aberkennung 
durch Entscheidung der gesetzlich 
dafür zuständigen Staatsorgane.

Vermißte: Personen, die ihren Ar- 
beits- und Lebenskreis über einen 
erklärbaren Zeitraum hinaus verlas
sen haben; bei denen Anhaltspunkte 
für eine an ihnen begangene Straftat, 
einen Suizid, einen Unfall oder Hilf
losigkeit vorliegen bzw. angenommen 
werden müssen; und deren Aufent
haltsort unbekannt ist. Die Ermitt
lung vermißter Personen umfaßt Er
mittlungshandlungen und Maßnah
men der DVP zum Wiederauffinden 
bzw. zur Feststellung ihres Aufent
haltsorts unter Anwendung folgender 
Methoden: differenzierte Einleitung 
zielgerichteter Such- und Fahndungs
maßnahmen in bestimmten Gebieten 
und Örtlichkeiten; -» Befragung und 
—► Vernehmung von Beziehungsper
sonen aus dem Wohn-, Arbeits- und 
Freizeitbereich der V.; Einbeziehung 
der Öffentlichkeit mit Hilfe wirksa
mer Methoden der Informationsüber
mittlung; Besichtigung bzw. —» 
Durchsuchung der Wohn- und Ar
beit sräume, auch dazugehörender 
Nebengelasse, wie Keller, Wasch
räume, Treppenhaus, Hausböden, 
Gartengrundstücke der Vermißten 
sowie des Abgangsorts und deren 
Umgebung zum Auffinden der V. 
(bes. von Kindern), zur weiteren Er
langung von Informationen zu deren 
Perönlichkeit, zur Beschaffung von 
Vergleichsmaterial für Identifizie
rungszwecke und zum Erkennen 
eventuell vorhandener Spuren, die 
auf eine Straftat hinweisen; Rück
fragen bei Einrichtungen des Ge
sundheitswesens und des Organs 
Strafvollzug; Vergleichsarbeit mit 
Registrierunterlagen zu unbekannten 
Toten. -> Vermißtenanzeige

Vermiß tenanzeige: auf speziellen
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